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Kampf gegen Plagiatoren: Kritik an Schweigepraxis der Uni Innsbruck 

HERMANN HORSTKOTTE 

15. Juni 2015, 15: 17 

Internationale Evaluatoren sehen "entscheidenden strukturellen Mangel" und fordern 

Transparenz 

Innsbruck - "Eine rigide Haltung ist gegenüber jeglicher Art von Plagiatspraktik nötig." 
Die Aufklärung soll "rasch und effektiv" erfolgen und öffentlich begründet werden. "Um 
die Glaubwürdigkeit der Universität darzustellen ", müsse die "Publikation" der 
Untersuchungsergebnisse je nachdem vorrangig sein gegenüber der Abschirmung 
durch "Amtsverschwiegenheit, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte" Betroffener. 
Diese Mahnungen stehen in einem aktuellen Bericht internationaler Experten über die 
Forschungspraxis der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck. 

Internationaler Evaluationsbericht 

Eine derartige Überprüfung von Leistung und Fehlleistung steht laut Universitätsgesetz 
nach ein paar Jahren in allen Fachbereichen immer wieder an. In diesem Fall hatten das 
Rektorat und die Fakultät sechs externe Gutachter aus dem In- und Ausland bestellt, 
darunter die Wiener Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht Gabriele Kucsko­
Stadlmayer. 

Anfang Juni kam der Abschlussbericht in Umlauf und sorgt seither für Aufruhr: 
Plagiatsfragen, also die dunkelste Seite der Forschung, hätten gar nicht zum Prüfauftrag 
der Gutachter gehört, heißt es in der Hochschulleitung; andererseits empören sich 
zahlreiche Innsbrucker Professoren, von solchen Täuschungsversuchen bislang nie 
etwas Konkretes erfahren zu haben. 

Im Namen der Amtsverschwiegenheit 
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Im Namen der Amtsverschwiegenheit wickelt die Unispitze Plagiatsfälle offenbar ohne 
die Fakultäten ab. Hingegen fordern die externen Experten jetzt Aufklärung "unter 
Einbeziehung der zuständigen Organe der Fakultät". So hält es der Tübinger Gutachter 
Thomas Finkenauer im STANDARD-Gespräch für einen "entscheidenden strukturellen 
Mangel", dass eine fachfremde Unispitze anonyme Gutachter mit der Plagiatsprüfung 
beauftragt - "für eine juristische Dissertation womöglich einen Biologen oder, überspitzt 
formuliert, eine Hausfrau von nebenan". Demgegenüber entscheidet in Deutschland die 
jeweilige Fakultät ganz allein, ob der Doktortitel aberkannt wird oder nicht. 

Forderung nach Transparenz 

Öffentliche Transparenz verlangen die Berichterstatter "besonders in Fällen, die bereits 
nicht mehr als ,geheim' zu betrachten sind." Damit spielt die Kommission auf die 
Innsbrucker Doktorarbeit eines deutschen Fachhochschulprofessors an, die seit mehr 
als zwei Jahren auf der Internetplattform Vroniplag kritisch beleuchtet wird. Als 
Gutachter Finkenauer den Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät damit 
konfrontierte, zeigte der sich völlig ahnungslos. 

Auf STANDARD-Nachfrage pocht auch Rektor Ti/mann Märk auf 
"Amtsverschwiegenheit und Datenschutz". In diesem Falle hat die Uni/eitung einen 
Widerruf des Doktortitels schon vor Monaten endgültig abgelehnt, ohne dies publik zu 
machen. 

"Plagiator, promovier' in Österreich!" 

Die Sache reiht sich ein in eine Serie ähnlich fragwürdiger Entscheidungen nicht zuletzt 
zugunsten deutscher Aspiranten. Angesichts mehrerer prominenter Plagiatsfälle in 
Deutschland, die von den Universitäten sehr rigide und transparent verhandelt wurden, 
heißt es in Deutschland mittlerweile sarkastisch: "Plagiator, promovier' in Österreich!" 
Heimlichkeiten fressen alle Glaubwürdigkeit auf Aus dieser Erkenntnis heraus stellte 
etwa die Uni Bayreuth 2011 ihren Abschlussbericht über den Plagiator und früheren 
deutschen Minister Karl-Theodor zu Guttenberg sofort ins Netz. 

Note rettet den erschlichenen Doktortitel 

Aus deutscher Sicht ist der österreichische Doktortitel nicht zuletzt auch deshalb 
fragwürdig, weil die Note den Plagiator retten kann. Denn laut Gesetz und 
Verwaltungsgerichtshof ist der erschlichene Grad nur dann zu kassieren, wenn die 
Dissertation mit wahrheitsgemäßen Zitatnachweisen weniger originell und deshalb 
wahrscheinlich schlechter benotet worden wäre. 
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Nach deutscher Rechtsprechung ist eine kompensatorische Abwägung zwischen guten 
und bösen Teilen einer Examensschrift aber unmöglich. Schon deshalb sitzt ein 
Doktorhut aus Innsbruck fester als zum Beispiel einer aus Bayreuth - jedenfalls derzeit 
noch. (Hermann Horstkotte, 15.6.2015) 

Aber auch bei einer Habilitation soll nicht alles ordnungsgemäß zugegangen sein: So 
veröffentlichte die Österreichische Agentur für Wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) ein 
Gutachten zur Habilitation von Dr. W. O. und bescheinigte darin das Vorliegen eines 
"Verstoßes gegen die gute wissenschaftliche Praxis". 
Dennoch soll der Rektor der Universität Innsbruck Dr. O. zum Professor berufen haben, 
und zwar unter Verweis auf eine angebliche Rücknahme des Vorwurfs "durch die 
Mitglieder der ÖAWI", was aber nicht der Wahrheit entsprochen haben soll. Gegen diese 
Berufung soll eine Aufsichtsbeschwerde beim Wirtschaftsministerium eingebracht 
worden sein , die mit rechtlich unhaltbaren Argumenten zurückgewiesen worden sein 
soll. Die betreffende Kritik am aufsichtsbehördlichen Verfahren findet sich im 
Jahresbericht 2013 der Volksanwaltschaft auf Seite 253 f. 
Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts W129 2000667-1 /2E vom 21. Juni 2014 
ist festgestellt worden, dass die Berufungsentscheidung des Innsbrucker Rektors keine 
Bescheid darstellt, weshalb angesichts des geschilderten Sachverhalts eine 
Aufhebungspflicht durch das Ministerium besteht. Die Klärung dieser Frage stand 
bekanntlich bislang einer entsprechenden Äußerung durch die Volksanwaltschaft 
entgegen. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft folgende 
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1. Hatten Sie zuvor von den geschilderten Umständen Kenntnis? 

2. Wie beurteilen Sie in Ihrer Funktion als zuständiger Minister die Vorwürfe 

a. betreffend die Plagiatsvorwürfe bei Dissertationen? 

b. betreffend der Habilitation des Herrn Dr. W. O.? 

3. Welche Initiativen werden Sie künftig setzen , um künftig derartige Vorwürfe 
hintanhalten zu können 

a. betreffend die Plagiatsvorwürfe bei Dissertationen? 

b. betreffend der Habilitation des Herrn Dr. W. O.? 
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4. Werden Sie bezüglich der Plagiatsprüfungen künftig für mehr Transparenz 
eintreten? 

a. Wenn ja, inwiefern? 

b. Wenn nein , warum nicht? 

5. Werden Sie die zweifelhaften Dissertationen bezüglich Plagiatsvorwürfe nun 
einer neuerlichen transparenten Überprüfung durch entsprechende Fachleute 
zuführen? 

a. Wenn ja, welcher zeitliche Rahmen ist dafür vorgesehen? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

6. Welche Initiativen werden Sie bezüglich des Erkenntnis des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Juli 2014 setzen? 

7. Werden Sie eine neuerliche Prüfung der Vorwürfe veranlassen? 

a. Wenn ja, ist dabei angedacht, externe, unabhängige Gutachten 
einzuholen? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

8. Werden Sie Maßnahmen ergreifen , um den Entscheidungen der ÖAWI künftig 
mehr Durchschlagskraft zu verleihen? 

a. Wenn ja , welche? 

b. Wenn ja , welcher Zeitrahmen ist dafür vorgesehen? 

c. Wenn nein , warum nicht? 
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